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©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Sicherheitspapier  mit 
einem  Sicherheitselement  in  Form  eines  Fadens 
oder  Bandes,  das  aus  einer  lichtdurchlässigen 
Kunststoffolie  mit  zumindest  teilweiser  opaker  Be- 
schichtung  besteht.  Das  Sicherheitselement  weist 
wenigstens  eine  erste  opake  Beschichtung  und  ei- 
nen  an  diese  opake  Beschichtung  angrenzenden 
lichtdurchlässigen  Bereich  auf,  sowie  Informationen, 
die  sich  von  der  ersten  opaken  Beschichtung  in  den 
lichtdurchlässigen  Bereich  erstrecken. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Sicherheitspapier  mit 
einem  Sicherheitselement  in  Form  eines  Fadens 
oder  Bandes,  das  aus  einer  lichtdurchlässigen 
Kunststoffolie  mit  zumindest  teilweiser  opaker  Be- 
schichtung  besteht  und  das  eine  Information  in 
Form  von  visuell  und/oder  maschinell  lesbaren  Zei- 
chen  oder  Mustern  aufweist. 

Banknoten  und  andere  geldwerte  Papiere  wie 
Schecks,  Aktien,  Reiseschecks,  Scheck-  und  Kre- 
ditkarten,  aber  auch  Pässe  und  Identitätskarten 
werden  häufig  durch  Einfügen  oder  Aufbringen  von 
sogenannten  Sicherheitsfäden  gegen  Fälschungen 
abgesichert.  Papiere  dieser  Art  sollen  im  folgenden 
als  Sicherheitspapiere  bezeichnet  werden.  Die  hier- 
für  verwendeten  Sicherheitsfäden  bestehen  aus 
verschiedensten  Materialien  in  Form  von  Fäden 
oder  Bändern  mit  einer  Breite  von  0,4  bis  10  mm. 
Sie  bestehen  vorwiegend  aus  Kunststoffolien,  wel- 
che  metallisch  beschichtet,  bedruckt,  eingefärbt 
oder  auch  z.  B.  mit  pigmentförmigen  Substanzen 
versehen  sind.  Darüber  hinaus  ist  es  auch  bekannt, 
den  Sicherheitsfäden  durch  Auswahl  entsprechen- 
der  Substanzen  magnetische,  fluoreszierende,  rönt- 
genabsorbierende  und  andere  Eigenschaften  zu 
verleihen. 

Metallisch  beschichtete  Fäden  werden  in  jüng- 
ster  Zeit  in  zunehmendem  Maß  für  Sicherheitspa- 
piere  eingesetzt.  Diese  Fäden,  die  teilweise  oder 
ganz  im  Inneren  des  Papiers  angeordnet  werden, 
sind  im  auffallenden  Licht  nahezu  unsichtbar.  Denn 
die  durch  die  obere  Papierschicht  dringenden 
Lichtstrahlen  werden  an  der  metallischen  Oberflä- 
che  vollständig  reflektiert  und  im  Papier  diffus  ge- 
streut.  Im  Durchlicht  erscheinen  derartige  Fäden 
hingegen  als  schwarze  Streifen,  die  sich  von  ihrer 
Umgebung  deutlich  abheben.  Fäden  dieser  Art 
können  durch  einen  Aufdruck  auf  das  Papier  nicht 
imitiert  werden.  Zur  Erhöhung  der  Fälschungssi- 
cherheit  wurde  auch  bereits  vorgeschlagen,  derarti- 
ge  aluminiumbedampfte  Sicherheitsfäden  mit  einer 
Mikroschrift  zu  versehen  (DE-OS  14  46  851).  Dies 
hat  sich  aber  in  der  Praxis  als  wenig  sinnvoll  her- 
ausgestellt,  da  diese  Schrift  auf  dem  sonst  un- 
durchsichtigen  Sicherheitsfaden  im  Durchlicht  nicht 
und  im  Auflicht  nur  sehr  schwer  erkennbar  ist. 
Selbst  wenn  derartige  Sicherheitsfäden,  wie  in  der 
EP-PS  0  059  056  beschrieben,  als  sogenannte 
Fensterfäden  in  das  Papier  eingebracht  werden, 
bleibt  der  Mikrodruck  im  bedruckten  Papier  schwer 
auffindbar. 

Aus  der  EP-OS  0  279  880  ist  ein  Sicherheitsfa- 
den  aus  transparentem  Folienmaterial  bekannt,  auf 
welchem  metallisch  glänzende  Mikroschriftzeichen 
vorgesehen  sind.  Die  Mikroschriftzeichen  sind,  we- 
gen  der  vollständigen  Einbettung  des  Fadens  in 
der  Banknote,  im  Auflicht  nicht  erkennbar.  Im 
Durchlicht  hingegen  sind  ausschließlich  nur  die 
Schriftzeichen  erkennbar,  da  der  Sicherheitsfaden 

selbst  transparent  ausgeführt  ist.  Dem  Betrachter 
zeigt  sich  also  im  Durchlicht  nur  noch  ein  die 
Banknote  durchziehender  Schriftzug,  der  wegen 
der  Kleinheit  der  Schriftzeichen,  seiner  Einbettung 

5  in  die  Papiermasse  und  eventuell  einem  darüberlie- 
genden  Druckbild  nur  schwer  auffindbar  ist.  Die 
Nachahmung  eines  solchen  Fadens  ist  dagegen 
wegen  der  geringen  Größe  der  Mikroschriftzeichen 
erschwert. 

io  Bei  einem  weiteren  aus  der  EP-OS  0  330  730 
bekannten  Sicherheitsfaden  wird  eine  lichtdurchläs- 
sige  Kunststofffolie,  die  farbig  ausgeführt  sein  kann, 
mit  einer  vollflächigen  opaken,  insbesondere  metal- 
lischen  Beschichtung  versehen,  in  der  Aussparun- 

75  gen  in  Form  von  Zeichen  oder  Mustern  erzeugt 
werden.  Der  Faden  ist  im  Durchlicht  als  dunkler 
Streifen  im  Dokument  erkennbar,  während  sich  die 
Schriftzeichen  und  Muster  gegenüber  ihrer  direkten 
Umgebung,  der  opaken  Fadenbeschichtung,  und 

20  zusätzlich  gegenüber  der  weiteren  Umgebung, 
dem  Dokumentenmaterial,  als  helle,  eventuell  farbi- 
ge  Flächen  gut  erkennbar  abheben.  Der  Faden  ist 
damit  im  Dokument  sehr  gut  auffindbar  und  die 
Zeichen  sind  bei  entsprechender  Größe  jederzeit 

25  auch  ohne  Hilfsmittel  lesbar. 
Wird  ein  derartiger  Faden  als  Fensterfaden  in 

ein  Sicherheitspapier  eingebracht,  so  bietet  er  im 
Bereich  der  Fenster  einen  zusätzlichen  Kopier- 
schutz,  da  der  metallische  Glanz  der  Beschichtung 

30  von  einem  Kopiergerät  nicht  reproduziert  werden 
kann  und  die  Kopie  daher  diese  Bereiche  schwarz 
wiedergibt. 

Der  Erfindung  liegt  nun  die  Aufgabe  zugrunde, 
ein  Sicherheitspapier  mit  einem  faden-  oder  band- 

35  förmigen  Sicherheitselement  herzustellen,  das  ei- 
nen  hohen  Fälschungsschutz  bietet,  gleichzeitig 
aber  eine  gute  Erkennbarkeit  des  Sicherheitsele- 
ments  sowie  der  Zeichen  ohne  technische  Hilfsmit- 
tel  gewährleistet. 

40  Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  Kennzeichen 
des  Hauptanspruchs  genannten  Merkmale  gelöst. 
Weiterbildungen  der  Erfindung  sind  Gegenstand 
von  untergeordneten  Ansprüchen. 

In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  weist 
45  das  erfindungsgemäße  Sicherheitspapier  einen  Si- 

cherheitsfaden,  bestehend  aus  einem  lichtdurchläs- 
sigen  Kunststoffsubstrat  mit  rasterartig  ausgeführter 
Metallbeschichtung  auf.  Hierbei  kann  es  sich  bei- 
spielsweise  um  ein  periodisches  Streifenmuster 

50  handeln,  das  bezüglich  der  Laufrichtung  des  Fa- 
dens  eine  beliebige  Orientierung  einnehmen  kann. 
Zusätzlich  trägt  dieser  Sicherheitsfaden  eine  insbe- 
sondere  visuell  lesbare  Information,  die  sich  über 
mehrere  opake,  metallische  Bereiche  sowie  metall- 

55  freie  Zwischenbereiche  erstreckt.  Das  heißt,  die 
Informationen,  welche  beliebige  Zeichen  oder  Mu- 
ster  umfassen  können,  liegen  als  lichtdurchlässige 
metallfreie  Bereiche  vor. 
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Diese  rasterartige  Anordnung  der  Metallberei- 
che  hat  den  Vorteil,  daß  durch  den  häufigen  Metall- 
/Nichtmetall-Wechsel  Nachahmungen  des  visuellen 
Eindrucks  wenn  überhaupt  nur  mittels  aufwendiger 
Techniken  möglich  sind. 

Alternativ  zu  der  vollständig  lichtdurchlässigen 
Darstellung  der  Informationen  können  sich  die  Zei- 
chen  und/oder  Muster  auch  aus  alternierend  ange- 
ordneten  opaken  und  lichtdurchlässigen  Bereichen 
zusammensetzen.  In  diesem  Fall  befinden  sich  die 
lichtdurchlässigen  Informationsanteile  im  Bereich 
der  opaken  Hintergrundbeschichtung  und  die  opa- 
ken  Informationsanteile  in  den  beschichtungsfreien 
lichtdurchlässigen  Zwischenbereichen,  so  daß  sich 
die  Informationen  zum  Hintergrundmuster  kontra- 
stierend  abheben.  Durch  diese  Darstellungsart  er- 
geben  sich  ebenfalls  häufige  Metall-/Nichtmetall- 
Wechsel,  deren  passergenaue  Anordnung  nur  mit 
aufwendigen  Techniken  nachahmbar  ist. 

Im  Papier  bietet  das  erfindungsgemäße  Sicher- 
heitselement,  wie  alle  metallisierten  Sicherheitsfä- 
den,  einen  guten  Kopierschutz  durch  den  bekann- 
ten  Auflicht-/Durchlicht-Effekt.  Größere  zusammen- 
hängende  metallische  Flächen  erscheinen  im  Auf- 
licht  als  dunkle  Stellen  im  Papier,  so  daß  bei  den 
bekannten  Sicherheitselementen  bereits  versucht 
wurde,  diesen  visuellen  Eindruck  zu  imitieren.  Klei- 
ne  metallische  Bereiche,  wie  die  in  der  EP-OS  0 
279  880  beschriebenen  metallischen  Schriftzeichen 
sind  zwar  im  Auflicht  weniger  wahrnehmbar,  aber 
auch  im  Durchlicht  schwer  auffindbar,  so  daß  eine 
Überprüfung  dieses  Echtheitsmerkmals  erschwert 
ist.  Das  erfindungsgemäße  Sicherheitselement  da- 
gegen  ist  aufgrund  des  zu  ca.  50  %  aus  opaken 
Bereichen  bestehenden  Hintergrundmusters  leicht 
im  Papier  auffindbar  und  überprüfbar.  Überdies 
können  aufgrund  der  rasterartigen  Anordnung  der 
opaken  Bereiche  und  der  damit  verbundenen  häufi- 
gen  Wechsel  zwischen  opaken  und  nicht  opaken 
Bereichen  Imitationen  des  visuellen  Eindrucks  im 
Auflicht  verhindert  oder  zumindest  stark  erschwert 
werden. 

Weitere  vorteilhafte  Ausführungsformen  werden 
anhand  der  Figuren  erläutert.  Zur  besseren  An- 
schaulichkeit  wird  in  den  Figuren  auf  eine  maß- 
stabs-  und  proportionsgetreue  Darstellung  verzich- 
tet. 

Die  Figuren  zeigen: 
Fig.  1  Sicherheitsdokument  gemäß  der 

Erfindung, 
Fig.  2  -  8  verschiedene  Ausführungsformen 

des  erfindungsgemäßen  Sicher- 
heitselements. 

Fig.  1  zeigt  ein  erfindungsgemäßes  Sicher- 
heitsdokument  1,  hier  eine  Banknote,  in  die  ein 
faden-  oder  bandförmiges  Sicherheitselement  2  in 
Form  eines  Fensterfadens  eingewoben  ist,  so  daß 
der  Faden  in  bestimmten  Abständen,  den  soge- 

nannten  Fenstern  3,  direkt  an  die  Papieroberfläche 
tritt.  Der  Faden  kann  jedoch  auch  vollständig  in  das 
Papier  eingebettet  werden  oder  als  vollflächig  au- 
ßenliegendes  Element  ausgeführt  sein.  Die  Breite 

5  des  Fadens  kann  beispielsweise  zwischen  0,4  und 
10  mm  betragen. 

Die  besonderen  Ausführungsformen  des  Si- 
cherheitselements  2  werden  im  folgenden  anhand 
der  Fig.  2  -  8  näher  erläutert.  Diese  Figuren  zeigen 

io  jeweils  einen  Ausschnitt  aus  einem  erfindungsge- 
mäßen  Sicherheitselement  in  Aufsicht. 

Die  in  Fig.  2  dargestellte  Ausführungsform  be- 
steht  aus  einem  transparenten  oder  zumindest 
transluzenten  Kunststoffsubstrat  3,  das  mit  einer 

15  streifenförmigen  Metallisierung  4  versehen  ist.  Über 
mehrere  darartige  Streifen  erstreckt  sich  eine  visu- 
ell  und/oder  maschinell  lesbare  Information  5,  die 
sich  aufgrund  der  entsprechend  geformten  Ausspa- 
rungen  in  den  opaken  Streifen  von  diesem  Hinter- 

20  grund  abhebt.  Die  metallischen  Streifen  4  können 
beispielsweise  eine  Breite  von  200  um  und  bezüg- 
lich  der  Laufrichtung  des  Fadens  eine  um  45° 
geneigte  Orientierung  aufweisen,  während  die 
Schriftstärke  der  kontrastierenden  Information  600 

25  um  betragen  kann.  Das  in  Fig.  2  gezeigte  Beispiel 
weist  einen  beschichtungsfreien  Randbereich  6  auf, 
der  während  der  Herstellung  der  Fäden  in  Bahn- 
form  als  Schnittoleranz  dient  und  insbesondere  bei 
der  Einbringung  als  Fensterfaden  für  ein  einheitli- 

30  ches  Erscheinungsbild  des  Fadens  im  Fensterbe- 
reich  sorgt.  Auf  diesen  Randbereich  6  kann  bei  der 
Herstellung  von  vollständig  offenliegenden  bzw. 
eingebetteten  Fäden  verzichtet  werden. 

Die  Orientierung  der  metallischen  Streifen  ist 
35  beliebig  wählbar  und  beträgt  in  einer  weiteren  be- 

vorzugten  Ausführungsform  0°  bezüglich  der  Lauf- 
richtung  des  Fadens,  wie  in  Fig.  3  dargestellt. 
Analoges  gilt  selbstverständlich  für  die  gewählten 
Streifenbreiten  und  Schriftstärken. 

40  Auch  muß  es  sich  nicht  notwendigerweise  um 
ein  streifenförmiges  Hintergrundmuster  handeln, 
sondern  es  können  auch  beliebige  andere  rasterar- 
tige  Metallanordnungen  eingesetzt  werden,  wie  z. 
B.  ein  Punktraster  oder  ein  Raster  aus  beliebig 

45  geformten  geometrischen  Figuren.  Es  ist  lediglich 
darauf  zu  achten,  daß  die  Ausdehnung  der  Metall- 
bereiche  und  die  Schriftgröße  der  Information  so 
aufeinander  abgestimmt  sind,  daß  die  Information 
zum  Hintergrund  kontrastiert  und  somit  erkennbar 

50  ist. 
Gemäß  einer  weiteren  Ausführungsform  der  Er- 

findung  können  die  Informationen  auch  aus  opaken 
und  lichtdurchlässigen  Bereichen,  die  sich  von  ih- 
rer  jeweiligen  Umgebung  abheben,  zusammenset- 

55  zen.  Derartige  Varianten  zeigen  die  Fig.  4  -  8. 
Fig.  4  zeigt  ein  ähnliches  Hintergrundmuster 

wie  Fig.  2,  d.  h.  um  45°  zur  Laufrichtung  des 
Fadens  geneigte  opake  Metallstreifen  der  Breite 

3 
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400  um,  die  im  Bereich  der  Zeichen  entsprechend 
geformte  Aussparungen  9  aufweisen.  Invers  hierzu 
erhalten  die  in  den  beschichtungsfreien  Zwischen- 
bereichen  liegenden  Informationsanteile  7  eine 
opake  Beschichtung,  die  ebenfalls  streifenförmig 
ausgebildet  ist  und  die  gleiche  Winkelorientierung 
aufweist. 

Fig.  5  zeigt  den  analogen  Fall  für  ein  parallel 
zur  Laufrichtung  des  Fadens  verlaufendes  streifen- 
förmiges  Hintergrundmuster. 

Eine  andere  Alternative  ist  in  Fig.  6  dargestellt. 
In  diesem  Fall  ist  das  Kunststoffsubstrat  3  in  zwei 
parallel  zur  Fadenlaufrichtung  angeordnete  Teilbe- 
reiche  untergliedert.  Der  obere  Bereich  umfaßt  die 
Metallisierung  4,  in  welcher  die  lichtdurchlässigen 
Anteile  9  der  Information  vorgesehen  sind.  Die  opa- 
ken  Informationsanteile  7  befinden  sich  in  dem 
unteren  beschichtungsfreien  Bereich  8  des  Kunst- 
stoffsubstrats  3. 

Eine  weitere  Variation  bietet  Fig.  7.  Hier  ist  das 
Kunststoffsubstrat  3  mit  zwei  symmetrisch  zur  Fa- 
denmitte  angeordneten  entlang  dem  Faden  verlau- 
fenden  Metallstreifen  4  versehen,  die  z.  B.  eine 
Breite  von  ca.  1,3  mm  besitzen.  Diese  Streifen  sind 
durch  einen  ca.  1  mm  breiten  beschichtungsfreien 
Bereich  8  voneinander  getrennt.  Die  diesem  Unter- 
grundmuster  überlagerte  Information  hat  eine 
Schriftgröße  von  etwa  3  mm,  eine  Schriftstärke  von 
600  um  und  erstreckt  sich  über  alle  drei  Hinter- 
grundbereiche.  In  den  Metallbalken  4  werden  die 
Informationsanteile  in  Form  von  Aussparungen  9 
dargestellt,  während  die  in  dem  beschichtungsfrei- 
en  Bereich  8  befindlichen  Anteile  7  aus  opakem 
Beschichtungsmaterial  bestehen. 

Fig.  8  zeigt  eine  weitere  Ausführungsform  der 
zusammengesetzten  Informationen  vor  einem  teil- 
weise  metallisierten  Hintergrund.  In  diesem  Fall 
wird  der  Hintergrund  von  metallischen  Balken  4 
gebildet,  die  schachbrettartig  auf  dem  Kunststoff- 
substrat  3  angeordnet  sind.  Die  lesbaren  Informa- 
tionen  setzen  sich  analog  zu  den  oben  beschriebe- 
nen  Varianten  aus  Aussparungen  9  und  metalli- 
schen  Bereichen  7  zusammen  und  erstrecken  sich 
in  Querrichtung  des  Fadens  gesehen  über  minde- 
stens  ein  Paar  nebeneinander  angeordneter  metalli- 
scher/metallfreier  Bereiche. 

Es  ist  natürlich  möglich,  die  metallisierten  In- 
formationsanteile  7  und  die  metallischen  Hinter- 
grundbereiche  4  mit  verschiedenen  Metallen  unter- 
schiedlicher  Eigenfarbe  zu  gestalten.  Ganz  generell 
können  statt  einer  Metallisierung  oder  metallischen 
Druckfarbe  auch  andere  bei  Betrachtung  im  Durch- 
licht  zur  Umgebung  farblich  und/oder  im  Grauton 
kontrastierende  nichtmetallische  Schichten,  wie  z. 
B.  deckende,  vorzugsweise  weiße  Farbschichten, 
metallisch  glänzende  Schichten,  wie  z.  B.  Nitanni- 
trid  oder  Interferenzschichten,  Anwendung  finden. 
Auch  interferenzpigmenthaltige  Druckfarben  sind 

denkbar. 
Ebenso  kann  das  Kunststoffsubstrat  mit  nicht- 

deckenden,  vorzugsweise  lasierenden  Druckfarben 
in  verschiedenen  Farben  und  Tönungen  versehen 

5  werden.  Die  Folie  kann  jedoch  auch  mit  entspre- 
chenden  Farbmitteln  so  eingefärbt  werden,  daß  in 
einem  Teilbereich  des  visuell  zugänglichen  Spek- 
trums  die  Transparenz  erhalten  bleibt.  Durch  die 
Verwendung  lumineszierender  Farben  kann  der  vi- 

io  suelle  Eindruck  dieses  Fadens  noch  weiter  verbes- 
sert  und  effektvoller  ausgeführt  werden.  Die  Lumi- 
neszenzfarben  können  entweder  im  nicht  angereg- 
ten  Zustand  farblos  sein  oder  eine  Körperfarbe 
besitzen,  die  sich  vorzugsweise  von  der  Farbe  des 

15  Emissionslichts  unterscheidet.  Die  Schriftzeichen 
oder  Muster  erscheinen  dann  erst  im  Anregungs- 
licht  farbig  bzw.  wechseln  ihre  Farbe,  wenn  der 
Faden  z.  B.  unter  UV-Licht  betrachtet  wird.  Mehre- 
re  in  unterschiedlichen  Farben  emittierende  Lumi- 

20  neszenzstoffe  erhöhen  sowohl  die  gestalterische 
Möglichkeiten  als  auch  die  Fälschungssicherheit, 
da  zur  exakten  Nachahmung  die  Analyse  jedes 
einzelnen  Lumineszenzstoffes  notwendig  ist.  Diese 
Analyse  kann  in  einfacher  Weise  noch  weiter  er- 

25  schwert  werden,  indem  die  verschiedenen  Lumi- 
neszenzfarben  gemischt  oder  überlappend  aufge- 
druckt  werden. 

Die  Herstellung  der  beschriebenen  Fadenvari- 
anten  kann,  sofern  keine  Druckfarben  benutzt  wer- 

30  den,  nach  einem  Waschverfahren  oder  einem  an- 
deren  Demetallisierungsverfahren  erfolgen,  wie  sie 
z.  B.  in  der  EP-OS  0  330  733  beschrieben  sind,  auf 
welche  in  diesem  Zusammenhang  ausdrücklich  Be- 
zug  genommen  wird. 
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Patentansprüche 

1.  Sicherheitspapier  mit  einem  Sicherheitsele- 
ment  in  Form  eines  Fadens  oder  Bandes,  das 

40  aus  einer  lichtdurchlässigen  Kunststoffolie  mit 
zumindest  teilweise  opaker  Beschichtung  be- 
steht  und  das  eine  Information  in  Form  von 
visuell  und/oder  maschinell  lesbaren  Zeichen 
oder  Mustern  aufweist,  dadurch  gekennzelch- 

45  net,  daß  das  Sicherheitselement  (2)  wenig- 
stens  eine  erste  opake  Beschichtung  (4)  und 
einen  an  die  opake  Beschichtung  angrenzen- 
den  lichtdurchlässigen  Bereich  (3,  8)  aufweist, 
und  daß  sich  die  Information  (5,  7,  9)  von  der 

50  ersten  opaken  Beschichtung  (4)  in  den  licht- 
durchlässigen  Bereich  (3,  8)  erstreckt. 

2.  Sicherheitspapier  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  in  der  ersten  opaken 

55  Beschichtung  (4)  angeordneten  Informationstei- 
le  dort  in  Form  von  Aussparungen  (5,  9)  vorlie- 
gen. 

4 
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3.  Sicherheitspapier  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  erste  opake 
Beschichtung  (4)  ein  periodisches  Raster  aus 
beliebigen  geometrischen  Figuren  ist  und  der 
lichtdurchlässige  Bereich  (3)  durch  die  be- 
schichtungsfreien  Zwischenräume  gebildet 
wird. 

4.  Sicherheitspapier  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  opake  Beschichtung 
(4)  ein  periodisches  Streifenmuster  ist,  das  un- 
ter  einem  bestimmten  Winkel  zur  Laufrichtung 
des  Sicherheitselements  angeordnet  ist. 

5.  Sicherheitspapier  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Streifenmuster  un- 
ter  einem  Winkel  von  0  °  oder  45  °  verläuft. 

6.  Sicherheitspapier  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  -  5,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  im  lichtdurchlässigen  Bereich  (3,  8) 
angeordneten  Teile  der  Information  durch  eine 
zweite  opake  Beschichtung  (7)  dargestellt  sind. 

7.  Sicherheitspapier  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  zweite  opake  Be- 
schichtung  (7)  das  gleiche  Rastermuster  und 
die  gleiche  Orientierung  aufweist  wie  die  erste 
opake  Beschichtung  (4). 

8.  Sicherheitspapier  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  erste  opake  Be- 
schichtung  (4)  ein  parallel  zur  Laufrichtung  des 
Sicherheitselements  verlaufender  Streifen  ist. 

9.  Sicherheitspapier  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  erste  opake  Be- 
schichtung  (4)  aus  zwei  parallel  zur  Laufrich- 
tung  des  Sicherheitselements  angeordneten 
Bereichen  besteht,  die  durch  den  ebenfalls  pa- 
rallel  zur  Laufrichtung  des  Sicherheitselements 
angeordneten  lichtdurchlässigen  Bereich  (8) 
getrennt  sind. 

10.  Sicherheitspapier  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  erste  opake  Be- 
schichtung  (4)  sowie  der  lichtdurchlässige  Be- 
reich  (8)  als  Balken  ausgebildet  sind,  die  ent- 
lang  der  Laufrichtung  des  Sicherheitselements 
(2)  schachbrettmusterartig  angeordnet  sind. 

11.  Sicherheitspapier  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1-10,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  erste  und/oder  die  zweite  opake  Be- 
schichtung  (4,  7)  eine  Metallisierung  oder  eine 
metallisch  wirkende  Druckfarbe  ist. 

12.  Sicherheitspapier  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1-11,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  zweite  opake  Beschichtung  (7)  eine 
andere  Eigenfarbe  aufweist  als  die  erste. 

5 
13.  Sicherheitselement  zur  Einbettung  in  ein  Si- 

cherheitspapier  in  Form  eines  Fadens  oder 
Bandes,  das  aus  einer  lichtdurchlässigen 
Kunststoffolie  mit  zumindest  teilweiser  opaker 

io  Beschichtung  besteht  und  daß  eine  Information 
in  Form  von  visuell  und/oder  maschinell  lesba- 
ren  Zeichen  oder  Mustern  aufweist,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Sicherheitselement 
(2)  wenigstens  eine  erste  opake  Beschichtung 

15  (4)  und  einen  an  die  opake  Beschichtung  (4) 
angrenzenden  lichtdurchlässigen  Bereich  (3,  8) 
aufweist,  und  daß  sich  die  Information  (5,  7,  9) 
von  der  ersten  opaken  Beschichtung  in  den 
lichtdurchlässigen  Bereich  erstreckt. 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

5 



EP  0  659  936  A2 



EP  0  659  936  A2 

7 



EP  0  659  936  A2 

i,  9 

m m   
I   V   V  

3  6 
F I G . 6  

FIG.  7  

1.  9 

H D  4   A A  

6  '3  7 
F I G . 8  


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

